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Bürgerinformation Lindern 
am 02.09.2024 
 
Vermerk und Dokumentation der Ergebnisse 
 
Veranstaltungsort  Birkenweg 16, Mehrzweckhalle, Geilenkirchen-Lindern  

Datum und Zeit 02.09.2024, 18.00 Uhr - ca. 21.00 Uhr  

Teilnehmerschaft Bürgermeisterin Frau Ritzerfeld, Stadt Geilenkirchen, FSI, Landrat Kreis 
Heinsberg Herr Pusch, 1. Beigeordneter/ Kämmerer Stadt Heinsberg 
Herr Schmitz, Bürger*innen, politische Vertreter*innen, 
Gutachter*innen, HJPplan+ 

 
 

1 BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG  

Im Namen der Stadt Geilenkirchen begrüßt Frau Bürgermeisterin Ritzerfeld alle Akteure und 
Teilnehmenden und erläutert im Rahmen einer kurzen Vorstellung den Arbeitsstand des 
Projektes.  
 
Im Anschluss erhält Herr Prof. Jahnen (HJPplan+) das Wort und stellt noch einmal in Kürze 
den Werdegang des Projektes und die gesetzten Benchmarks vor. Nachfolgend ordnet Herr 
Prof. Jahnen die Veranstaltung in den Gesamtkontext des Bebauungsplanverfahrens ein und 
stellt die Zeitplanung für dieses Verfahren vor. Im Zuge der Bearbeitung wurde nach rechtlicher 
Beratung entschieden, dass das Bauleitplanverfahren nicht wie ursprünglich angedacht, für 
das gesamte Gebiet durchgeführt wird, sondern entsprechend der Bauabschnitte in drei 
Verfahren aufgeteilt wird. Ende 2024 soll im entsprechenden Ausschuss und im Rat der Stadt 
Geilenkirchen die Änderung der Aufstellung des Bebauungsplanes (1. Bauabschnitt) und der 
Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung gefasst werden. Anfang 2025 soll demnach der erste 
Verfahrensschritt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange, durchgeführt werden. Im Spätsommer/ Herbst 2025 ist der Beschluss 
über die Veröffentlichung (zweiter Verfahrensschritt) vorgesehen. Im Rahmen der jeweiligen 
Verfahrensschritte können auch weiterhin Anregungen von Seiten der Bürger*innen 
eingebracht werden, welche alle Berücksichtigung finden werden.  
Ungeachtet des Verfahrens können auch im Nachgang zu dieser Veranstaltung weitere 
Anregungen per Post oder per E-Mail (FSI-Lindern@Geilenkirchen.de) an die Stadt 
Geilenkirchen gerichtet werden.  
Danach leitet Herr Prof. Jahnen zu den Vorträgen der Gutachter*innen über. Diese stellen den 
derzeitigen Stand der Untersuchungen für die Bereiche Altlasten, Archäologie, 
Artenschutz/CEF-Maßnahmen, Entwässerung und Verkehr vor.  
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Impressionen der gefüllten Mehrzweckhalle 

 
 

2 STAND DER GUTACHTEN 

Boden/Altlasten: 
Herr Norman Hanner von GeoConsult stellt das Untersuchungskonzept, die Ergebnisse der 
Felduntersuchungen sowie die Gefährdungsabschätzung vor und gibt einen Ausblick zum 
weiteren Vorgehen. In der Analyse wurde der Oberboden gemäß Bundes-
Bodenschutzverordnung (BBodSchV) inklusive erweiterte Schwermetalle und zusätzlich nach 
per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) untersucht. Die Lehm- und Terrassenschichten 
wurden gemäß Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) untersucht, die Auffüllungen auf 
erweiterte Schwermetalle und die Proben im Bereich des ehemaligen Munitionslagers auf 
sprengstofftypische Verbindungen.  
Die Ergebnisse der Beprobungen sind der angehängten Präsentation (Folie 30 und 31) zu 
entnehmen.  
Im Ausblick ist zu konstatieren, dass die Oberböden und die natürlichen Böden ausreichend 
erkundet sind. Im Bereich der Bohrung KRB 21 ist im Weiteren eine Detailerkundung mit 
Baggerschürfe erforderlich.  
 
Archäologie: 
Frau von Spee von NRW.URBAN stellt den Anwesenden den Sachstand zum Thema 
Archäologie vor.  
Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland hat in einem Schreiben von September 
2022 dargelegt, dass innerhalb des gesamten Plangebietes Vermutete Bodendenkmäler 
(VBD) vorhanden sind (Bunker / ehem. Munitionslager, Kreisgräben, Trümmerstelle (römisch), 
Hof- und Grabenanlage). Des Weiteren sind in den übrigen Flächen unbekannte Vermutete 
Bodendenkmäler zu erwarten. Um den Denkmalbelangen im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens ausreichend Rechnung zu tragen, wurde in intensiver Abstimmung mit dem LVR 
die weitere Vorgehensweise für die Untersuchungen festgelegt. Hierzu wurden in Anlehnung 
an die Bauabschnitte Untersuchungsabschnitte festgelegt, die mittels Sondage-Prospektion 
untersucht werden sollen. Diesbezüglich wurde bereits ein europaweites Vergabeverfahren 
gestartet. Das hierdurch ermittelte archäologische Fachbüro soll den Zuschlag im Oktober 
2024 erhalten. Der Beginn der Arbeiten soll im November 2024 starten und spätestens im 
Dezember 2027 abgeschlossen sein.  
Weitere Details und die Abbildungen sind in der angehängten Präsentation (Folie 35 bis 41) 
zu finden. 
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Artenschutz / CEF-Maßnahmen: 
Das gesamte Plangebiet wurde bereits im Hinblick auf den gesetzlichen Artenschutz 
untersucht. Die Grundlage hierzu bildet der § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 
Untersucht wurden demnach Vögel, Fledermäuse und Amphibien/ Reptilien. Herr Liebert vom 
Büro für Freiraumplanung und Herr Thielen vom Büro Strix stellen die Ergebnisse der 
Untersuchungen und den Stand der Maßnahmenplanung vor.  
Im Ergebnis ist für den 1. Bauabschnitt für Feldlerche, Rebhuhn, Turteltaube und Kiebitz ein 
entsprechender Ausgleich zu erbringen. Fledermäuse wurden nur an vereinzelten Stellen im 
Plangebiet nachgewiesen. Amphibien wurden in der nördlich an das Plangebiet grenzenden 
Kiesgrube nachgewiesen.  
Für die jeweiligen Arten sind prognostizierbare Vorsorgemaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) vorgesehen. Weiteres zu den Maßnahmen ist der 
angehängten Präsentation (Folie 55 bis 62) zu entnehmen.  
Aktuell werden für die CEF-Maßnahmen potenziell geeignete Flächen ermittelt. Der Suchraum 
umfasst Flächen um das Gesamtgebiet in Radien von 2.000 m und 4.000 m.  
Weitere Ausführungen zum Artenschutz sind in der angehängten Präsentation (Folie 44 bis 
66) enthalten.  
 
Entwässerung: 
Herr Hecker von TUTTHAS & MEYER informiert die Anwesenden über die bereits erstellte 
Entwässerungsstudie. In dieser Studie wurden die für die Wasserwirtschaft formulierten 
Benchmarks berücksichtigt bzw. finden hier bereits Anwendung.  
Aufgrund der Geländeneigung und der Versickerungsfähigkeit ist festzustellen, dass sich die 
geeignetsten Flächen hierfür im Nordosten und Osten befinden. Untersucht wurden zwei 
Entwässerungssysteme (Modifiziertes Trennsystem, Modifiziertes Mischsystem). Beim 
Modifizierten Trennsystem sind separate Lösungen für Schmutzwasser (Kläranlage), 
behandlungsbedürftiges Regenwasser und nicht behandlungsbedürftiges Regenwasser zu 
entwickeln. Im Falle des Modifizierten Mischsystems werden Schmutzwasser und 
behandlungsbedürftiges Regenwasser zusammen in die Kläranlage abgeleitet und das nicht 
behandlungsbedürftige Regenwasser separat betrachtet.  
Die Einleitung des Schmutzwassers könnte entweder in das vorhandene Kanalnetz oder in 
eine der umliegenden Kläranlagen (Geilenkirchen Flahstraß, Linnich) erfolgen. Da die 
vorhandenen Kanalnetze in den Ortschaften Lindern, Leiffarth, Beeck, Brachelen und Linnich 
keine zusätzlichen Kapazitäten mehr haben, ist die Einleitung in eine Kläranlage zu prüfen. 
Hierbei wäre die Kläranlage Flahstraß zu bevorzugen, da hier überwiegend im Freispiegel 
entwässert werden könnte. Falls die vorhandenen Kläranlagen nicht ausreichend Kapazität 
aufweisen, müsste ggf. eine Erweiterung bzw. ein Neubau geprüft werden.  
Das Regenwasser ist grundsätzlich in behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser oder in 
nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser einzustufen. Zu dem 
behandlungsbedürftigen Niederschlagswasser gehören z.B. die Oberflächenwasser der 
Verkehrsflächen, welche entweder vorbehandelt werden müssen, bevor sie in einen Vorfluter 
eingeleitet werden können, oder direkt einer Kläranlage zugeleitet werden. Das nicht 
behandlungsbedürftige Niederschlagswasser kann direkt vor Ort versickert werden oder ggfs. 
in einem Regenrückhaltebecken zurückgehalten werden, um dann gedrosselt in einen 
Vorfluter eingeleitet zu werden.  
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Die umliegenden Vorfluter (Wurm, Beeckfließ, Teichbach, Linnicher Mühlenteich, Bracheler 
Fließ, Diebsgraben) sind jedoch bereits so gut wie ausgelastet. Die Wurm und der Linnicher 
Mühlenteich sind bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis (HQ100) derzeit schon 
stark betroffen.  
Aufgrund dessen ist gemäß den Benchmarks im Plangebiet vorgesehen, das 
Niederschlagswasser zu 100 % im Gebiet zu belassen und es zu nutzen. Dies wird durch 
entsprechende Maßnahmen wie Dachbegrünung, Regenwasserrückhaltung und Erhalt von 
Verdunstungsflächen, Rückhaltung in Zisternen und Nutzung des Wassers für industrielle 
Prozesse, Versickerung unterhalb baulicher Anlagen und Erschließungsflächen sowie 
Muldenentwässerung und Wasserflächen mit Mehrfachnutzungen (Aufenthalt, Rückhaltung, 
Verdunstung) für den Bemessungsfall (5-jähliches Ereignis) sichergestellt. Alle darüber hinaus 
anfallenden Niederschlagswasser (z.B. ein hundertjährliches Ereignis) sollen in zusätzlichen 
Regenrückhaltebecken aufgefangen werden. Durch die Rückhaltung können diese 
Niederschlagswasser dann in geringen, verträglichen Mengen in die Vorfluter eingeleitet 
werden. 
 
Weitere Details und die Abbildungen sind in der angehängten Präsentation (Folie 68 bis 87) 
zu finden. 
 
Verkehr: 
Im Zuge der Planung wurde bereits eine umfangreiche Verkehrsuntersuchung erstellt (IVV 
Aachen). Herr Stock stellt den Anwesenden die zusammengefassten Ergebnisse vor.  
Ziel der Verkehrsuntersuchung war es, die zusätzlichen Verkehrsmengen aufgrund der 
Entwicklung der FSI-Fläche zu ermitteln, die Bewertung der Auswirkungen auf das umliegende 
Straßennetz, die Bewertung der Auswirkungen eines Schienenanschlusses für den 
Güterverkehr sowie die Bewertung der Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr sowie 
die Nahmobilität. 
Es wird für die drei Bauabschnitte mit den Prognosehorizonten 2030, 2035 und 2040 und einer 
Beschäftigtenzahl bei Endausbau von 9.000 gerechnet.  
Im Ergebnis der Berechnungen sind nach Realisierung der jeweiligen Bauabschnitte 
Verkehrszunahmen in den Ortsdurchfahrten zu erwarten. Diesbezüglich werden vom 
Gutachter für die jeweiligen Abschnitte die Realisierung von Straßennetzergänzungen 
empfohlen. Als besonders wirksame Maßnahmenkombinationen werden die L 364n OU 
Hückelhoven (8), L 364n OU Hilfarth (9), K 16n (10), Neubau K 24n (12) sowie die höhenfreie 
Bahnquerung Lindern, Aufhebung des vorhandenen Bahnübergangs für den Kfz-Verkehr (13) 
eingestuft (s. Präsentation Folie 100). Im Endausbau werden zusätzlich die Netzergänzungen 
L 228 OU Lindern (Süd) (14) und OU Brachelen/ östl. Anbindung FSI (17) empfohlen (s. 
Präsentation Folie 104).  
Im Hinblick auf den Schienenverkehr/ ÖPNV werden für den Prognosehorizont 2030 die 
Anpassung vorhandener Buslinien und eine verbesserte Anbindung an den Bahnhof Lindern 
durch Angebote der Nahmobilität berücksichtigt. Für den Prognosehorizont 2035 wird die 
Einrichtung eines Shuttle-Systems zur Anbindung des Industriegebiets an den Bahnhof 
Lindern sowie ein Ladegleis im Bahnhof Lindern für Containerverladung zu Grunde gelegt. Im 
Prognosefall 2040 wird der Ausbau/ Erweiterung des Shuttle-Angebotes, die Realisierung der 
geplanten Ringbahn und Gleisanschlüsse für den Güterverkehr, eine Ausweitung des 
Angebotes im Schienen-Personennahverkehr Aachen – Mönchengladbach sowie ggf. der 
Einsatz größerer Fahrzeuge auf der Strecke Lindern – Heinsberg einkalkuliert.  
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Zur Stärkung der Nahmobilität werden bereits im 1. Bauabschnitt verschiedene Maßnahmen 
ergriffen. Hierzu zählt der Durchstich der Bahnsteigunterführung zur Nordseite der Bahnlinie, 
die Realisierung einer für den Fuß- und Radverkehr und den ÖPNV vorbehaltenen 
„Nahmobilitätstrasse“ als zentrale Erschließung des Plangebietes, die Anbindung des 
Industriegebiets an die vorhandenen Wirtschaftswege außerhalb des Plangebietes sowie die 
Realisierung einer Mobilitätsstation im nördlichen Bahnhofsumfeld als intermodaler 
Verknüpfungspunkt mit Sharing-Angeboten. 
 
Weitere Details und die Abbildungen sind in der angehängten Präsentation (Folie 90 bis 108) 
zu finden. 
 
Schall: 
Die Beauftragung der schalltechnischen Untersuchung erfolgte im August 2024. Bis zur 
frühzeitigen Beteiligung wird ein erster Zwischenbericht mit Aussagen zum Gewerbe- und 
Verkehrslärm vorliegen.  
 

 

Moderierte Diskussion  

 
 

3 STATEMENTS, AUSBLICK UND WEITERES VERFAHREN 

Die an der Planung beteiligten Kommunen (vertreten durch die Bürgermeisterin der Stadt 
Geilenkirchen Frau Ritzerfeld, Stadtkämmerer und 1. Beigeordneter der Stadt Heinsberg Herrn 
Schmitz) sowie der Kreis Heinsberg (Landrat Herrn Pusch) legen den Anwesenden dar, dass 
es politischer Wille ist, die Nutzungen in dem geplanten Industriegebiet nur in Abhängigkeit mit 
der Umsetzung der verkehrlichen Infrastruktur zuzulassen. Hierzu gibt es bereits vertragliche 
Regelungen, welche im Rahmen der Bebauungsplanverfahren weiter konkretisiert werden.  
 
Herr Prof. Jahnen gibt nachfolgend einen Ausblick auf das weitere Verfahren. Demnach erfolgt 
im Dezember 2024 der Beschluss der Stadt Geilenkirchen zur förmlichen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 (Beteiligung der Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange). Die Beteiligung selbst soll dann voraussichtlich Anfang 2025 
durchgeführt werden. Der zweite Beteiligungsschritt, die Veröffentlichung, ist für Herbst 2025 
und der Satzungsbeschluss für Anfang 2026 vorgesehen.  
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4 FRAGEN UND ANREGUNGEN 

Im Anschluss an die Vorträge gibt es für die Anwesenden die Möglichkeit, ihre Fragen und 
Anregungen mitzuteilen. Diese wurden protokolliert und werden in das Verfahren 
aufgenommen.  
 
Verkehr 

- Die dargestellte Verteilung der Verkehre (Norden / Süden) sollten überprüft werden, da 
die Annahme besteht, dass eine große Anzahl künftiger Verkehre aus Richtung 
Süden kommen wird. 

- Ortschaft Dremmen mit einbeziehen (verkehrlich) 
- Die Verkehrsbelastung nicht nur vor dem Hintergrund der Leistungsfähigkeit der 

Straßen beurteilen, sondern auch die jeweilige städtebauliche Situation in den 
Ortsdurchfahrten mit betrachten (enge Straßen). 

- OD / OU Uetterath/ Randerath berücksichtigen 
 
Städtebau 

- Müssten Neubaugebiete für Beschäftigte des Industriegebietes mitgedacht/ mitgeplant 
werden? 

 
Entwässerung 

- Grundwasseranstieg nach Beendigung Braunkohle-Tagebau mitberücksichtigen 
- In die Wurm darf kein weiteres Wasser abgeleitet werden, Hochwassergefahr 

 
Sonstiges 

- Welche Vorteile entstehen durch die Entwicklung FSI für Lindern? Mitdenken! 
 

 

 

Gesammelte Anregungen der Teilnehmenden 
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5 ABSCHLUSS DER VERANSTALTUNG 

Nach Beendigung der Rückfragerunde bedankt sich Herr Prof. Jahnen bei den Teilnehmenden 
für die konstruktive Mitarbeit und übergibt das Wort an Frau Bürgermeisterin Ritzerfeld, die 
sich der Danksagung anschließt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aachen, den 09.09.2024 
HJPplan+ 
 
Anhang: 
Präsentation Bürgerinformation 02.09.2024 































































































































































































































Sachstand schalltechnische Untersuchung

• Beauftragung an Peutz Consult GmbH aus Düsseldorf
• Beginn August 2024 – Ausführungszeitraum ca. 3-4 Monate
• Bis zur frühzeitigen Beteiligung wird ein erster Zwischenbericht vorliegen
• Darin enthalten sind insbesondere Aussagen zu:

• Gewerbelärm

• Verkehrslärm

2
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AUSBLICK

Ausblick, weiteres Verfahren

Weitere Anregungen per Mail oder per Post bis zum 01.09.2022 an die Stadtverwaltung Geilenkirchen. FSI-
Lindern@Geilenkirchen.de

bis Oktober  2024:  Erarbeitung Vorentwurf unter Berücksichtigung der Anregungen
November 2024 :   Beschluss der Stadt Geilenkirchen zum förmlichen Verfahren.
ab Dezember 2024:  Start des förmlichen Beteiligungsverfahrens (B-Planverfahren)
voraussichtl. Jan. / Feb. 2025: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, entspr. § 3 (1) BauGB
vorausschtl. Jan. / Feb. 2025: Beteiligung der Behörden entspr. § 4 (1) BauGB
voraussichtl. Herbst 2025:  Beteiligung im Rahmen der Offenlage § 4 (2) BauGB
voraussichtl. Winter 2025/26: Satzungsbeschluss 
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